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Aufhebung der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Freising 
zur Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem fest-
gelegten Gebiet zu präventiven Zwecken nach der Verordnung 
(EU) 2016/429 zu Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“) i.V.m. der 
Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung) dem Tiergesundheitsgesetz und dem Gesetz über 
das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Ver-
ordnungsgesetz) im Landkreis Freising

Das Landratsamt Freising erlässt die folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Freising vom 24. No-
vember 2022 wird aufgehoben.

2.  Für diese Allgemeinverfügung werden Kosten nicht erhoben.

3.  Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als 
bekannt gegeben. 

Freising, den 28. September 2023

Heimerl
Oberregierungsrätin

Hinweise:

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensge-
setz ist nur der verfügen-de Teil der Allgemeinverfügung öffentlich 
bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Freising, SG 32, Zimmer 
541/543, Landshuter Str. 31, 85356 Freising, aus. Sie kann während der 
allgemeinen Dienst-zeiten (Montag - Freitag 08.00-12.00 Uhr, Don-
nerstag auch 14.00-15:00 Uhr) eingesehen werden.

Diesen Veröffentlichungstext und weitere Informationen finden Sie 
auch auf der Internetpräsenz des Landratsamtes Freising unter www.
kreis-fs.de.

Gemäß § 4 Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tier-
seuchen im Viehverkehr sind dem Landratsamt Freising Geflügelaus-
stellungen, Geflügelmärkte, Geflügelschauen, Wettbewerbe mit Geflü-
gel und Veranstaltungen ähnlicher Art. vom Veranstalter mindestens 
vier Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung anzuzeigen. Die Anzeige 
hat schriftlich oder elektronisch zu erfolgen; dabei ist die Art der Ver-
anstaltung anzugeben. 

Auf die Vorgaben gem. Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. 
§ 3 Geflügelpest-Verordnung und Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 
VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 der hinsichtlich der allgemein 
geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherken-
nung bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen. 

Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind 
Halter von Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhüh-
nern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der 
zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines 
Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt 
voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standor-
tes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen. 
Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früher-
kennung im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 
2016/429 i.V.m § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an den 
Landesuntersuchungseinrichtungen sind kostenfrei. 

Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel abgibt, die Beschei-
nigung über das Ergebnis der Labor- bzw. klinischen Untersuchung 
mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf Ver-
langen vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindestens ein Jahr aufzu-
bewahren. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des letzten Tages des Ka-
lendermonats, an dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist (§ 14a 
Abs. 1 S. 3-6 Geflügelpest-Verordnung).


